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RECESS VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN IN EINEM STREIT ZWI¬
SCHEN ANNA MARIA FUCHS UND RUDOLF KREULIGER

"Actum . . . vor M. g . H. und Obern Schultheiss und Rhat der Statt Lucem zwischen

Hans Jacob Degen  in nahmen und als Beystand der Anna Maria Fuchs app . °

l . ° dann Ruodi Kräuliger , welcher aber auff die ihme zugestelte Citation nit

Erschinen , sonderen under Vorwand das Er heüth musteren müsse , ungehorsam

ausgebliben . Umb und von wegen das Erstere sich beklagen , dass sie umb die

anforderung der 186 gl . , welche durch den von denen HH. Landtvögten [von Ro¬

thenburg - von 1735 bis 1737 war dies Aurelian Anton Ignaz Z u r g i l g e n

und von 1737 bis 1739 Johann Martin Balthasar]  Ergangenen Rechts-

Spruch auff 166 gl . reduciert worden Seye , Mit bitt , dass M. g . H. und Obern

der HH. Landtvögten Urtheil bestäten , und ihro appellantin die rechtmässige

Kosten zusprechen wolten etc . Nach vemommnem Vortrag und ablesend verhörten

Kundtschafften haben M. g . H. und Obern den Ruodi Kräuliger in Contumaciam ver-
1

fält , Mithin der HH. Landtvögten Urtheil zu Krefften bestätet , anbei ihne

nit allein in heutige appellations - Cronen sondern auch in dem Ersatz der die¬

selben au ff geloffenen billich - und rechtmässigen Kosten hinein Erkent , mithin

wan Er Kräuliger in 8 tag terrrrln die Contumaciam nit purgieren wurde , in sol¬

chem Fahl solle Er zue bezählung mögen angehalten werden . Actum ut Supra.

[gez . ] J [ohann ] M[artin Franz Anton ] Keller

RahtsSchreiber [Luzern ] "
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